
Praxisnah und sofort umsetzbar: Entwickelt für Fach- und
Führungskräfte, die schnelle und effektive Lösungen benötigen.

Fachwissen aus erster Hand: Inhalte von erfahrenen Expertinnen und
Experten aus der Berufspraxis, die genau wissen, worauf es
ankommt.

Immer aktuell und verlässlich: Basierend auf über 30 Jahren
Erfahrung und ständigem Austausch mit der Praxis.

Unsere Fachinhalte bieten Ihnen praxisnahe Lösungen, wertvolle Tipps und
direkt anwendbares Wissen für Ihre täglichen Herausforderungen.

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung
 (auch auszugsweise) oder Veränderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

Blättern Sie jetzt durch die Leseprobe und überzeugen Sie sich selbst von der
Qualität und dem Mehrwert unseres Angebots!

WISSEN, DAS ANKOMMT.
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Die Anforderungen an die Architektur und die Erwar-
tungen an die Umgebungsgestaltung sind je nach Nut-
zergruppe unterschiedlich. Zum Planen barrierefreier 
Pflegeeinrichtungen wird meist auf die DIN 18040 ver-
wiesen. Für Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
sind diese Vorgaben aber nicht immer hilfreich. Zudem 
bestehen Zielkonflikte zwischen Nutzergruppen, wie an 
Demenz erkrankten Menschen, Pflegekräften, Rollstuhl-
fahrern und Besuchern. Die Norm bietet allerdings Ge-
staltungsspielraum – und dieser sollte genutzt werden.

Mit zunehmender Lebenserwartung steigt auch das 
Risiko an einer Demenz zu erkranken: Die Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft rechnet mit einer Steigerung von 
aktuell 1,7 Millionen auf knapp 3 Millionen Erkrankte 
im Jahr 2050. Eine Vielzahl von Krankheiten kann eine 
Demenz verursachen, wobei die Alzheimer-Krankheit 
mit etwa 60 % die häufigste Ursache darstellt. Bei der 
Alzheimer-Demenz kommt es durch krankhafte Pro-
zesse im Gehirn zu einem allmählichen Absterben von 
Nervenzellen, sodass dessen Funktionsfähigkeit nach-
lässt. Zunächst fallen Störungen im Kurzzeitgedächtnis 
auf, später ist auch das Langzeitgedächtnis betroffen. 
Aufmerksamkeit, Orientierung, Sprache, zielorientiertes 
Handeln usw. lassen im Verlauf der Erkrankung nach. 
Oft treten begleitend depressive Symptome, Änderun-
gen im Antriebs- oder Sozialverhalten bzw. Aggressi-
onstendenzen auf.

Nach der Alzheimer-Demenz ist die vaskuläre Demenz 
die zweithäufigste Demenzerkrankung im Alter. Hier füh-
ren arteriosklerotische Veränderungen der Blutgefäße 

Demenz­
erkrankungen

Demenz, vaskuläre
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(„Verkalkung“) des Gehirns zu Symptomen, die denen 
der Alzheimer-Demenz sehr ähneln.

Neben der Alzheimer-Demenz und der vaskulären De-
menz gibt es weitere, seltener auftretende Demenzerkran-
kungen. Einige werden, ähnlich wie bei der Alzheimer-
Krankheit, durch einen Nervenzelluntergang verursacht, 
anderen liegen z. B. Infektionen, Entzündungen des Ge-
hirns oder Stoffwechselerkrankungen zugrunde.

Hinzu kommt, dass heute unterschiedlichste Phänome-
ne unter dem Oberbegriff „Demenz“ zusammengefasst 
werden. Auch das, was noch in der Generation unserer 
Großeltern als durchaus übliche Altersvergesslichkeit 
eingestuft wurde, gilt heute als demenzielle Erkrankung. 
Viele der Erkrankten haben mehr und mehr Probleme, 
sich in der Umwelt zurechtzufinden. Wenn aber sich der 
Mensch nicht mehr an die Umwelt anpassen kann, dann 
muss sich die Umwelt auf den Menschen anpassen.

Architektonische Lösungen für Pflegeeinrichtungen soll-
ten daher nicht nur die eingeschränkte Mobilität berück-
sichtigen, sondern auch kognitive Einschränkungen. 
Für barrierefreie Sicherheit und Orientierung müssen 
die Planer bauliche Maßnahmen auf unterschiedliche 
Nutzergruppen und auf sich mit der Zeit wandelnde 
Anforderungen abstimmen.

TÜV SÜD-Befragung zu Nutzern und ihrer  Mobilität

Zur Unterstützung der Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen gibt es bereits hilfreiche normative Vor-
gaben und Regelwerke zur Barrierefreiheit. Meist dient 
die DIN 18040, Teil 2, als Grundlage für die Planung. 
Dieser Normenteil ist allerdings auf den Wohnbau aus-

Anforderungen

Vorgaben und 
 Regelwerke
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gerichtet. Das selbständige Wohnen unterscheidet sich 
jedoch deutlich vom assistierten Wohnen, z. B. in einer 
Pflegeeinrichtung. Diese ist zugleich Arbeitsplatz für 
Pflegekräfte, weshalb Lebens- und Arbeitswelten aufei-
nander treffen. Daher muss im Vorfeld geklärt werden, 
welche Anforderungen in einer konkreten Einrichtung 
tatsächlich vorliegen. 

Eine Arbeitsgruppe der TÜV SÜD hat mit Unterstützung 
von u. a. der Caritas Diözese Würzburg e. V., dem Kreis-
verband Starnberg des Bayrischen Roten Kreuzes und der 
Bayerischen Architektenkammer dafür bayerische Pflege-
einrichtungen ohne abgeschlossenen Demenzwohnbe-
reich befragt. Über die Hälfte der Bewohner sind dement. 
Nahezu 80 % der Bewohner benötigen eine Assistenz 
oder Hilfsmittel für das Duschen. Aus Sicherheitsgründen 
sehen die meisten Einrichtungen dafür sogar grundsätz-
lich eine Assistenz vor. Von den 37 % Rollstuhlnutzern 
sind nur ein Viertel „normenkonforme“ bzw. „mobile“ 
Rollstuhlnutzer, die ihren Rollstuhl vollumfänglich selbst 
bedienen können. Grundsätzlich ist der Assistenzbedarf 
aufgrund der Einschränkungen hoch. Doch wer ist wie 
stark und von welchen Einschränkungen betroffen?

Befragung bay­
erischer Pflege­
einrichtungen

Abb. 2.12­1: Bewohnerstruktur bayerischer Pflegeeinrichtungen 
hinsichtlich Demenz. Quelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
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Schutzziele und klare Richtlinien

Die DIN 18040 thematisiert zum einen motorische „Ein-
schränkungen des Bewegungsvermögens insbesondere 
der Arme, Beine und Hände“ und verweist darauf, dass 
dadurch Mobilitätshilfen oder Rollstühle erforderlich 

Abb. 2.12­2: Duschennutzung in bayerischen Pflegeeinrichtungen. 
Quelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Abb. 2.12­3: Bewohnerstruktur bayerischer Pflegeeinrichtungen 
hinsichtlich Mobilität. Quelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
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werden können. Zum anderen werden sensorische Ein-
schränkungen genannt. Beispiele sind ein beeinträchtig-
ter Hör- oder Sehsinn. Entscheidend ist, dass Schutzziele 
formuliert werden, wie „Türen müssen deutlich wahr-
nehmbar, leicht zu öffnen und schließen und sicher zu 
passieren sein“ bzw. „Auffindbarkeit und Erkennbarkeit 
von Türen und deren Funktion müssen auch für blinde 
und sehbehinderte Menschen möglich sein“. 

Die Norm enthält darüber hinaus klare Richtlinien, unter 
welchen baulichen und technischen Voraussetzungen 
Gebäude und Freiflächen als barrierefrei gelten. Dazu 
zählt das Zwei-Sinne-Prinzip. Informationen sollen min-
destens zwei Sinne ansprechen – z. B. Sehen und Hören 
oder Hören und Tasten. Objekte können dann sowohl 
visuell, als auch taktil oder auditiv hervorgehoben wer-

Richtlinien für 
 Barrierefreiheit

Abb. 2.12­4: Positiv: Die Tür zum Patientenzimmer hebt sich 
deutlich von der Tür zum Personalraum ab. Quelle: Dietz
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den. Zudem sind ausreichend große Bewegungsflächen 
vor Bedienelementen vorzusehen. Das betrifft bspw. 
Taster, Schalter oder Türen.

Nicht alle Regelungen hilfreich

Die in der DIN 18040 formulierten Ziele sind, bezogen 
auf ältere Menschen und Menschen mit Demenz sowie 
Rollatornutzer, differenziert zu betrachten. Nicht alle 
Regelungen helfen allen Personengruppen.

So kann es zu einer Überforderung und Reizüberflutung 
führen, wenn zu viele Informationen gleichzeitig gege-
ben werden. Das Risiko besteht bspw., wenn die Türen, 
wie in der DIN empfohlen, kontrastierend zur Wand 
gestaltet werden und zudem mit taktil erkennbaren 
Türblättern und -zargen versehen sind. Welche Tür ist 
also relevant, welche nicht? Eine Priorisierung zwischen 
für den Nutzer wichtigen und unwichtigen Türen wäre 
hilfreich. Taktile und kontrastierende Orientierungshil-
fen auf dem Boden, können zu einem unsicheren Gang 
führen und erhöhen das Sturzrisiko.

Zielkonflikte ergeben sich u. a. bei der Greif- und Be-
dienhöhe. Die Norm verlangt für eine uneingeschränkte 
Rollstuhlnutzung eine Bedienhöhe von 85 cm über der 
Oberkante des Fertigfußbodens (OKFFB). Türgriffe oder 
Lichtschalter in dieser Höhe eignen sich vor allem für 
geistig unbeeinträchtigte Menschen, die ihren Rollstuhl 
selbständig fahren. Sie profitieren von einer Erleich-
terung, obwohl sie auch mit Bedienhöhen zwischen 
40 und 140 cm zurechtkommen. Ältere Menschen in 
Pflegeeinrichtungen sind hingegen überwiegend pas-
sive Rollstuhlfahrer. Für die den Rollstuhl schiebenden 
Pflegekräfte oder die Angehörigen wäre die übliche 

Eventuell Reiz­
überflutung!

Greif­ und 
 Bedienhöhen
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